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9. Gerichtsstand in Concurssachen. — Du for en matière de
faillite.

Vergi. N° 40.

51.  u r t h e i l  v o m  8. O k t o b e r  1 8 7 5  i n S a c h e n  
E i s e n b a h n g e f e l l  s chuf t  S u l g e n - G o ß a u .

A. Jo h . W alker von R übgarten, Königreich Wurtemberg, 
übernahm durch Verträge vom 12. September und 9. Novem
ber v. I .  von der Geschäftsführung der Eisenbahngesellschaft 
Sulgen-G oßau die Erstellung von Kunstbauten an  genannter 
Bahn. Dabei ging die Eisenbahngesellschaft die Verpflichtung ein, 
die auf den Bauplätzen abgelagerten S te ine  successive zu bezahlen, 
wogegen Walker sich verpflichtete, ih r zur Sicherheit das jeweilen 
auf die Bauplätze geführte S te inm ateria l sofort zu E igenthum  
abzutreteu und sein D om izil in  Bischofzell zu nehmen.

B. Anfänglich soll W alker in  Hauptweil, KtS. T hu rgau , ge
wohnt haben. Wegen der B auarbeiten in  Sorenchal-Waldkirch, 
K ts. S t .  G a llen , zog er dann aber m it seiner F am ilie  nach 
S o ren thal und erwarb am  1. Dezember 1874 daselbst die 
Niederlassung, indem er bei den dortigen Behörden die Schriften 
deponirte. Am 8. Dezember zog er dieselben jedoch wieder zurück, 
m it der Angabe, er sei zufolge Verfügung der Geschäftsführung 
der Eisenbahngesellschaft pflichtig, dieselben in  H auptw eil zu de- 
poniren. Wirklich hinterlegte er seinen Heimathschein bei der 
Gemeinderathskanzlei in  Hauptweil und ließ sich daselbst in  das 
Aufenthaltsregister eintragen. D a  er jedoch m it seiner F am ilie  
in  S oren thal verblieb, so wurde er daselbst zu erneuerter Abgabe 
seiner Schriften gemahnt u n d , da er dieser Aufforderung nicht 
uachkam, durch Verfügung des Gemeinderaches Waldkirch vom 
4. J a n u a r  1875 ausgewiesen. Diese Verfügung wurde sowohl 
vom Bezirksamte G ohau a ls  vom Polizeideparkemente des K an
tons S t .  G allen bestätigt und Walker sodann am  9. Februar 
d. I .  m it Landjägerhülfe sortgeschafft, worauf er sich, unbekannt 
wohin, entfernte.

C. Unterm  14. Februar erkannte die Konkurskommisstvn von
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Bischofzell über den unbekannt abwesenden Walker den Konkurs, 
am  15. Februar erfolgte in  Hauptweil über die daselbst von 
Walker zurückgelassenen Gegenstände die konkursrechtliche In v e n 
tarisation und eS wurde dieselbe theils auf Begehren der Kon
kurskommisston, theils auf Begehren einzelner G läubiger auch 
auf die in  S oren thal und Tobelmühle^ Gemeinde Niederbüren, be
findlichen beweglichen Sachen des Walker ausgedehnt. Am
1. M ärz fand eine konkursrechtliche Kreditorenversammlung in  
Bifchofzell statt, bei welcher einige G läubiger, in  der Absicht, 
bezüglich der im  Kanton S t .  Gallen befindlichen Gegenstände 
einen Separatkonkurs zu veranlassen, ihre Forderungen nu r so
weit, a ls  dieselben nicht in  Separatkonkursen zu Goßau und W yl 
gedeckt würden, anmeldeten. Am 8. M ärz fand unter Leitung 
der Auffallskommisstou eine zweite Kreditorenversammlung statt, 
wobei beschlossen wurde, zur Austragung der Anstände m it der 
Bahngesellschaft über das Eigenthum an den Bausteinen eine 
Extragerichtssitzung abzuhalten. Diese Sitzung fand am 15. M ärz  
wirklich statt; in  der Folge standen jedoch die gegen die Eigen
thumsansprache der Bahngesellschaft protestirenden Kreditoren, 
wie behauptet wird nach Abschluß eines Vergleiches, vom P ro 
zesse ab, so daß die Bahngesellschaft nunmehr allseitig a ls  Eigen- 
thüm erin der Bausteine anerkannt war.

D. Inzwischen hatte die Auffallskommission von W yl, Kts. 
S t .  G allen, unterm  4. M ärz  1875 beim Justizdepartement des 
Kantons S t .  Gallen an gefragt, ob dem Begehren einzelner Kre
ditoren des Walker um  Anordnung eines Separatkonkurses in  
W yl und Goßau Folge zu geben sei. D a s  Justizdepartement 
hatte anfänglich verneinend geantwortet, änderte aber später seine 
Ansicht und ließ dem Bezirksgerichtspräsidenten von Goßau M itte 
M ärz mittheilen, es halte dafür, daß S e iten s  der Ausfallsbehörde 
Goßau ein Separatkonkurs über Walker verhängt und durchge
führt werden solle. D araufh in  wurde nun von der Auffalls
kommisston Goßau in  der zweiten Hälfte des M onats M ärz der 
Separatkonkurs ausgeschrieben und die Ediktalvechandlung auf 
den 30. M ärz angeordnet. Hiegegen protestirte das Justizde
partem ent des K antons Thurgau m it Schreiben vom 23. M ärz



IX. Gerichtsstand. N° 51. 205

und verlangte von dem Justizdepartemente des Kts. S t .  G allen, 
daß dasselbe den Separatkonkm s M ire , gestützt darauf, daß im  
Kanton Thurgau der Konkurs gegen Walker eröffnet sei; affetti 
das st. gallische Justizdepartement verweigerte die S istirung .

E . D ie  Geschästsleitung der Eisenbahngesellschaft Sulgen- 
Goßau ergriff nun den Rekurs an  das Bundesgericht und ver
langte m it Eingabe vom 26. M ärz Erlassung einer provisori
schen Verfügung an  das Bezirksgericht Goßau, daß dasselbe jede 
konkursrechtliche M aßnahm e bis nach Entscheid des Rekurses 
unterlasse, welchem Begehren entsprochen wurde. M it Eingabe 
vom 30. M ärz , gerichtet an  die Regiemng von Thurgau zu 
Händen des Bundesgerichtes, verlangte sie sodann weiter, es sei 
der von der Auffallskommisston Goßau angeordnete Separatkon
kurs, gestützt auf das Konkordat vom 15. J a n u a r  1804 und 
8. J u l i  1818, betreffend das Konkursrecht in  Fallim ents fällen, 
sowie gestützt auf den zwischen der Schweiz und dem Königreich 
Würtemberg unterm 12. Dez. 1825 abgeschlossenen S ta a tsv e r
trag  aufzuheben.

F . E in  gleiches Begehren erfolgte auch S e iten s der Auffalls
kommission von Bischoffzell m it Eingabe vom 30. M ärz , eben
falls gerichtet an die thurgauische Regierung, und es sah sich die 
letztere Behörde auch ihrerseits veranlaßt, das Rekursgesuch durch 
Eingabe an  das Bundesgericht vom 2 ./9 . A pril zu unterstützen.

G. D ie  Auffallskommission G oßau tra t in  ihrer Vernehmlas
sung m it einem selbstständigen Begehren auf, dahin gehend, es 
sei der über den Akkordanten Walker von der Konkursbehörde 
Bischofzell s. Z . eröffnete Konkurs aufzuheben und im Kanton 
S t .  G allen der Hauptkonkurs zu eröffnen respektive durchzu
führen. Eventuell verlangte sie, daß der über Walker verhängte 
Separatkonkurs rechtlich geschützt werde. Z u r  Begründung ihrer 
Anträge berief stch die Auffallskommission Goßau wesentlich da
rauf, daß W alker im  Kanton T hurgau  keine Niederlassung und 
demnach auch keinen festen Wohnsitz gehabt habe; überhaupt 
habe derselbe zur Zeit, a ls  er stch stüchtig gemacht, in  der Schweiz 
keinen festen Wohnsitz mehr gehabt und entscheide demnach für 
den Gerichtsstand des Konkurses dessen letzter Wohnort, welcher
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faktisch in S oren thal gewesen sei, weil Walker dort m it seiner 
F am ilie  gewohnt habe.

H. Auf den Wunsch der Auffallskommission Goßau wurden
sämmtliche Akten dem Regierungsrathe von S t .  Gallen mitge- 
theilt, um  demselben Gelegenheit zu geben, sich in  Sachen eben
falls zu äußern. Derselbe lehnte jedoch m it Schreiben vom 
14. J u n i  jede materielle Vernehmlassung ab , von der Ansicht 
ausgehend, daß ein S tre it  über eine interkantonale Gerichts
standsfrage nicht obw alte, weil die oberste Landesbehörde des 
K antons S t .  Gallen, nämlich der Regierungsrath, darüber noch 
nicht angefragt worden sei und eine bloße Meinungsverschieden
heit zwischen untergeordneten Behörden zur Annahme eines da- 
herigen Widerspruches noch nicht genüge. Schließlich fügte jedoch 
die st. gallische Regierung noch bei, daß sie stch in  materieller 
Hinsicht zur Vertheidigung ihrer gegentheiligen Rechtsanschauung 
nu r auf die Deduktion der Auffallskommission von Goßau zu 
berufen brauchte. .

I. I n  der Beantwortung des von der Auffallskommisston von 
Goßau gestellten selbstständigen Begehrens halten sowohl die 
Regierung von T hurgau, a ls  die Geschäftsführung der mehrer
wähnten Eisenbahngesellschaft daran fest, daß der Konkurs in 
Bischoszell kompetenter Weise über Walker eröffnet worden und 
ein Separatkonkurs in einem andern Kantone nicht zulässig sei.

D a s  Bundesgericht zieht i n  E r w ä g u n g :
1. W as die Frage betrifft, ob das Bundesgericht kompetent 

sei, in  vorliegender Angelegenheit einen Entscheid zu fällen, oder 
ob die Direktion der Bischofzellerbahn m it ihrem Rekursbegehren 
vorerst an  die Regierung des Kts. S t .  G allen zu verweisen sei, so 
muß dieselbe sowohl gestützt auf A rt. 57 a ls  auf A rt. 59 des 
Bundesgesetzes über die O rganisation der Bundesrechtspflege zu 
Gunsten der Rekurrentin entschieden worden.

2. Faßt m an nämlich den Rekurs m it Rücksicht darauf, daß 
es stch um Kompetenzfragen zwischen den Behörden verschiedener 
Kantone handelt, a ls  staatsrechtliche Streitigkeit zwischen K an
tonen auf, so kommt m  Betracht, daß nach A rt. 57 des citirten 
Gesetzes die Beurtheilung solcher Streitigkeiten dem Bundesge
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richte obliegt, sofern der Gegenstand von einer Kantonsregierung 
bei demselben anhängig gemacht worden ist, dagegen keineswegs 
erfordert wird, dah die Beschwerde auch gegen die Schlußnahme 
einer Kantonsregierung gerichtet sei. I m  vorliegenden Falle ist 
nun aber die Regierung von Thurgau neben der Eisenbahnge
sellschaft S ü lzen -G o ß au  ebenfalls a ls  Beschwerdeführer aufge
treten und somit der Vorschrift der citirten Gesetzbestimmung 
vollständig Genüge geleistet.

3. Faßt m an aber den Rekurs a ls  Beschwerde über Verletzung 
des Konkordates betreffend die Effekten eines Falliten, resp. das 
Konkursrecht in  Fallim ents fällen au f, so unterliegt das Recht 
der mehrerwähnten Eisenbahngesellschaft, den Gegenstand m it 
Umgehung des st. gallischen Regierungsrathes vor das B u n 
desgericht zu bringen, gemäß Art. 59 des citirten Gesetzes keinem 
begründeten Zweifel, denn diese Gesetzesstelle gestattet ganz all
gemein Beschwerden gegen Verfügungen kantonaler Behörden 
betreffend Verletzung von Konkordaten und die bisherige P rax is  
hat stets anerkannt, daß unter diesen kantonalen Behörden nicht 
bloß die obersten Kantonsbehörden, sondern auch untere kanto
nale Beamtungen, Betreibungsbeamte, Gerichte u . s. w. zu ver
stehen seien.

4. I s t  demnach das Bundesgericht kompetent, auf den Rekurs 
einzutreten, so frägt es sich in  erster L inie, ob überhaupt das 
Konkursverfahren im  Kanton Thurgau zulässig gewesen, oder ob 
dasselbe gemäß dem Begehren der Auffallskommission von Goßau 
zu kassiren sei, da für den Fall, a ls  diesem Begehren entsprochen 
werden müßte, die Frage des Separatkonkurses die rechtliche B e
deutung verlöre.

5. N un erscheint aber das Begehren der Auffallskomisston 
Goßau a ls  ein unbegründetes. D enn Walker hatte , wenn er 
auch als Eiserrbahnakkordant in  Hauptweil nicht förmlich nieder
gelassen w ar, daselbst doch seine Schriften deponirt, w ar im dor
tigen Ausenthaltsregister eingeschrieben und bestand dieses Ber- 
hältniß noch zur Z e it der Konkurseröffnung; ferner hatte derselbe 
durch Vertrag sich verpflichtet, Domizil in  Bischoszell zu neh
men und es erscheint die Annahme gerechtfertigt, daß derselbe
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dam it dm  M ittelpunkt seiner Thätigkeit a ls  Eisenbahnakkordant 
unter thurgauische Gerichtsbarkeit habe stellen wollen, wie denn 
auch seine Korrespondenz hauptsächlich von Hauptweil au s  geschah 
und er im  M onat J a n u a r  d. I .  sowohl in H auptweil rechtlich 
betrieben, a ls  vor dortigem Friedensrichteramt a ls  Beklagter be
langt worden war.

H ieraus folgt aber, daß Walker fite alle aus dem Geschäfte 
entstandenen Forderungen in  Hauptw eil, a ls  seinem gewählten 
Geschäftsdomizil, gesucht und demgemäß auch der Konkurs fü r 
dieselben über ihn erkannt werden konnte, indem, wie auch durch 
die P rax is  der Bnndesbehörden wiederholt anerkannt worden 
ist, die praktische Bedeutung des Dom izils gerade in  der erleich
terten Eintreibung einer Forderung besteht.

Endlich besaß Walker zur Zeit des Konkursausbruches in  
Bischoszell kein anderweitiges festes Domizil, welches m it seinem 
gewählten Hauptdomizil konkurirt hätte, indem derselbe schon 
früher aus der Gemeinde Waldkirch ausgewiesen und flüchtig 
geworden war. Dieser letztere Umstand berechtigte aber nach 
thurgauischem Konkursgesetz die dortige Auffallsbehörde, den Kon
kurs über Walker zu verhängen, und kann daher kein begründeter 
Zweifel darüber obw alten, daß hier ein zuständiger Weise im 
K anton Thurgau eröfsneter Konkurs vorliegt. H ieraus folgt, daß 
das Begehren der Ausfallskommisston Goßau um Kassation jenes 
Konkursverfahrms abgewiesen werdm muß.

5. D am it ist aber auch die Frage gelöst, ob im  Kanton 
S t .  G allen über die daselbst befindlichen Bausteine und Werk
zeuge W alker's ein Separatkonkurs eröffnet werden dürfe. D enn 
in  dieser Hinstcht steht la u t  §§. 1 und 2 des Konkordates vom 
7. J u n i  1810, bestätigt den 8 . J u l i  1818, welchem Konkordate 
die Kantone S t .  G allen und Thurgau beigetreten stnd, fest, daß 
m it Rücksicht auf die nothwendige E inheit der Konkursmasse alle 
Effekten eines Falliten, mögen sie liegen, wo fie wollen, in  die 
Hauptmasse abgeliefert werdm müssen, und n u r Streitigkeiten 
über das Eigenthum solcher M obilien oder über Pfandrechte an  
denselben vom Richter der gelegenen Sache, dessen U rtheil für 
die Haupmasse verb iàlich  ist, auszutragen find. N un ist aber
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von keiner S e ite  behauptet worden, daß irgend einer derjenigen 
Kreditoren, welche den Separatkonkurs im  Kanton S t .  Gallen 
verlangt haben, an  den daselbst befindlichen M obilien dingliche 
Rechte geltend mache.

7. D ie  Berufung auf den zwischen der Schweiz und dem 
Königreiche Würtemberg bestehenden S taa tsv e rtrag  vom 12. D e
zember 1825 ist unnöthig und nicht zutreffend, weil es sich nicht 
um  eine internationale Gerichtsstandfrage zwischen den beiden 
Ländern, sondern um  eine interkantonale Domizils- resp. Ge
richtsstandsfrage la u t eidgenössischem Konkordate handelt.

Demnach ha t das Bundesgericht 
e r k a n n t :

D a s  Begehren der Auffallskommisfion von Goßau um  Aus
hebung des von der Konkursbehörde in Bischofzell über Zoh. 
Walker eröffnetm Konkurses ist abgewiesen, dagegen das B e
gehren der Eisenbahngesellschast Sulgen-G oßau und der Auffalls
kommisfion des Bezirksgerichtes Goßau begründet erklärt und 
demnach der von der Auffallskommisfion des Bezirksgerichtes 
Goßau über Jo h . Walker eingeleitete Separatkonkurs m it allen 
Folgen a ls  nichtig aufgehoben.

52. U r t h e i l  v o m  24 .  D e z e m b e r  1 8 7 5  i n  S a c h e n
S u t e r .  .

A. U nter der F irm a „Gebrüder Ackermann" betrieben H s. Jakob 
Ackermann, H s. Heinrich Ackermann und Heinrich Ackermann, 
S ohn , in  Frick, Kanton Aargau, ein Handelsgeschäft. I m  J u l i  
1865 starb der Ancheilhaber H s. Heinrich Ackermann, wovon 
im  Ragionenbuch des Kantons A argau Vormerk genommen und 
im  dortigen A m tsblatt unterm 3. M ärz 1866 in  folgender 
Weise öffentliche Kenntniß gegeben w urde: „ I n  der F irm a 
„Gebrüder Ackermann in  Frick ist der Betheiligte H err H ans 
„Heinrich Ackermann gestorben." I m  Som m er 1866 brach 
sodann über die F irm a Gebrüder Ackermann der Konkurs aus, 
in  welchem vom damaligen Geldstagsabgeordneten, Vizepräsident
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